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( V e r a n s t a l t u n g e n  w i e  z . B .  T a g u n g e n ,  K o n g r e s s e ,  
B e t r i e b s a u s f l ü g e ,  P r o m o t i o n s f e i e r n )  

 

D i e s  A c a d e m i c u s  2 0 2 2  
 

Erstellt von (Name und Funktion): Pamela Nowak (Verwaltungsangestellte) 

Erstellt am (Datum): 19.04.2022 

☒ Die Vorgaben zu Brandschutz und Sicherheit bei Veranstaltungen werden eingehalten. 

☒ Die Veranstaltung unter Raumvergabe-E3@admin.uni-giessen.de angemeldet.  

 

Stellungnahme/Auflagen B3 
(wird nach Prüfung des Konzeptes von B3 ausgefüllt) 

 

Das Konzept ist freigegeben, die Veranstaltung kann stattfinden. 

 

20.04.2022, Dagmar Steffens 

 

 

 

  

https://www.uni-giessen.de/org/admin/dez/b/3/Dateien/brandschutz-veranstalt/view
mailto:Raumvergabe-E3@admin.uni-giessen.de
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1 Angaben zur Veranstaltung 

Name der Veranstaltung Dies Academicus 2022 

Veranstalter im Sinne der Vorschriften    Institute für Evangelische und Katholische Theologie und Professur 

für Islamische Theologie 

Verantwortlich: Prof. Dr. Frank T. Brinkmann (als GD des Inst. für Ev. Theol.) 

Erreichbarkeit während der Veranstaltung (z.B. Handy):  Sekretariat: 01573 5212958 

Datum 29.06.2022 

Dauer (Uhrzeit von/bis): ca. 16.15 – 19.30 Uhr 

 

Kurze Beschreibung der Veranstaltung (Angaben des Veranstalters): 

Dies Academicus – „Wir müssen Menschen des Dialogs sein.“ Zwischenbilanz eines Paradigmenwechsels in den 

interreligiösen Beziehungen. [Mehr]:  Dies Academicus 2022 - am 29. Juni, 16.15 Uhr — FB04 - Geschichts- und 

Kulturwissenschaften (uni-giessen.de) 

 

Die Veranstaltung findet statt: 

☒ in geschlossenen Räumen 

☐ im Freien 

 

Teilnehmer (interne und externe, Anzahl):  

ca. 50 (30 interne/20 externe TN) 

Nähere Beschreibung des Ortes und Skizze: 

Phil. II, Hörsaal C 028 

Verpflegung (Caterer/Institut/Art): 

☒ nein 

☐ ja, bitte nähere Beschreibung einfügen: 

 

  

https://www.uni-giessen.de/fbz/fb04/institute/evtheo/aktuelles/copy3_of_diesacademicus2022
https://www.uni-giessen.de/fbz/fb04/institute/evtheo/aktuelles/copy3_of_diesacademicus2022
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2 Grundsätzliches 

Veranstaltungen sind rechtzeitig vorher (ca. 6 Wochen) beim Dezernat E Abteilung E3 zu beantragen. Die 

Einbindung anderer Fachabteilungen (z.B. B3, E2) erfolgt über E3 bzw. über den Veranstalter. Darüber hinaus 

ist für jeden Raum/Bereich vom Veranstalter ein Stellplan zu erstellen. Dieser ist rechtzeitig vor der 

Veranstaltung (ca. 4 Wochen) mit dem Brandschutzbeauftragten abzustimmen. 

Veranstaltungen in Räumlichkeiten von Gaststätten, Beherbergungsbetrieben und in der Zusammenarbeit 

mit Caterern müssen zusätzlich die für diese Bereiche geltenden Hygienekonzepte berücksichtigen. Diese 

Hygienekonzepte sind bei den jeweiligen Vertragspartnern zu erfragen. Die Einhaltung aller 

Maßnahmen/Auflagen/Vorgaben ist vom Veranstalter regelmäßig zu kontrollieren. Festgestellte Verstöße 

gegen die Maßnahmen/Auflagen/Vorgaben sind unverzüglich zu beseitigen. 

Diese Aufstellung hat gegenüber anderen Behörden (Ordnungsamt, Amt für Brandschutz, Gewerbeaufsicht) 

keine bindende Wirkung. Auflagen der zuständigen Behörden sind umzusetzen. Anweisungen im Falle eines 

Tätigwerdens der Behörden sind zu befolgen. 

Die Vorgaben zu Brandschutz und Sicherheit bei Veranstaltungen sind zu beachten und einzuhalten. 

3 Ausstattung der Umgebung 

Im Gebäude/Veranstaltungsbereich sind in ausreichender Zahl, Hinweise zur persönlichen Hygiene, d.h. 

regelmäßiges, richtiges Händewaschen und Husten- und Niesetikette ausgehängt. (Die wichtigsten 10 

Hygienetipps) 

Möglichkeiten zur Handdesinfektion sind in Toiletten und vielen Räumen vorhanden. 

In Seminarräumen und Hörsälen wird die Möglichkeit angeboten eine Flächendesinfektion selbst 

durchzuführen 

4 Hinweise zu Schutzmaßnahmen 

4.1 Basisschutzmaßnahmen 

Folgende Basisschutzmaßnahmen sind zu beachten: 

 Regelungen zum Umgang mit dem Corona-Virus. (Persönliche Schutzmaßnahmen) 

 Personen, die Erkältungs-/Grippesymptome aufweisen, sollten nicht an Präsenzveranstaltungen 

teilnehmen.  

 Personen, die 

o ein positives Testergebnis auf Sars-CoV-2 erhalten haben oder 

o als Kontaktperson der Kategorie I mit engem Kontakt („höheres“ Infektionsrisiko) nach der RKI-

Definition eingestuft und nicht geimpft oder genesen sind, oder 

o eine Anordnung einer Absonderung durch ein Gesundheitsamt erhalten haben, oder 

o sich aufgrund eines positiven Selbsttests in Quarantäne/Absonderung begeben müssen, 

dürfen Gebäude/Einrichtungen der JLU nicht betreten und sind verpflichtet, unaufgefordert per E-Mail 

die folgenden beiden Adressen zu informieren:  

marion.elsbach@admin.uni-giessen.de (Personaldezernat) sowie Sekretariat-B3@admin.uni-giessen.de 

(Arbeitssicherheit). Die Information muss Vor- und Nachnamen, Statusgruppe 

(Studierende/Beschäftigte), Zugehörigkeit (Organisationseinheit) sowie Dauer der Quarantäne (Beginn- 

und Enddatum) beinhalten. 

 Schutz- und Hygienemaßnahmen vor Ort (Händedesinfektion, Angebot der Flächendesinfektion, etc.). 

https://www.uni-giessen.de/org/admin/dez/b/3/Dateien/hygienetipps
https://www.uni-giessen.de/org/admin/dez/b/3/Dateien/hygienetipps
https://www.uni-giessen.de/coronavirus/faq#pers-nliche-schutzma-nahmen
mailto:marion.elsbach@admin.uni-giessen.de
mailto:Sekretariat-B3@admin.uni-giessen.de
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 In allen Gebäuden der JLU besteht die Pflicht zum durchgehenden Tragen von medizinischen Masken 

(OP-Masken oder FFP2-Masken). Auch während des Sprechens ist grundsätzlich die medizinische Maske 

zu tragen. 

4.2 Medizinische Maske (FFP2 oder OP-Maske) 

Auf allen Verkehrswegen, in allen Räumlichkeiten mit Publikumsverkehr, in allen Veranstaltungen und 

Veranstaltungsräumen sowie bei Lehr-, Prüfungs- und Zulassungsveranstaltungen und für die Nutzung von 

Übungs-, PC-, Lern- und Arbeitsräumen und Arbeitsplätzen in Bibliotheken, die den Studierenden außerhalb 

von Lehrveranstaltungen für Zwecke des Studiums zur Verfügung stehen, gilt grundsätzlich die durchgehende 

Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Masken oder FFP2-Masken).  

Ist das Tragen einer medizinischen Maske aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht möglich, ist 
dies durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. In diesem Fall sind alternative Ersatzmaßnahmen (z.B. andere 
Prüfungsformen, Einzelarbeitsplätze, …) zu ergreifen. Zur weiteren Abstimmung der Maßnahmen ist die 
Abteilung B3 – Sicherheit und Umwelt (corona@uni-giessen.de) hinzuzuziehen.  

4.3 Catering 

Das Anbieten von Speisen und Getränken ist grundsätzlich gestattet. Hierbei sollten jedoch auch die 

allgemein gültigen Hygienevorgaben für das Anbieten und die Ausgabe von Speisen und Getränken beachtet 

werden. 

4.4 Beenden der Veranstaltungen 

Nach Beendigung der Veranstaltungen wird von den Lehrverantwortlichen für ein geordnetes Verlassen der 

Räume gesorgt. Die genutzten Räume sind abschließend zu lüften. 

4.5 Reinigung/Desinfektion der Räume und Möblierung  

Die grundsätzliche tägliche Reinigung/Desinfektion richtet sich nach den Vorgaben/Festlegungen des 

Dezernates E Abt. E3. 

 

mailto:corona@uni-giessen.de

